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1 Vorhaben und Zielsetzung 

Die Stadt Borken plant die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans WE 21 „Gewerbege-
biet im Bree“ in Borken-Weseke. Der bestehende Bebauungsplan WE 21 soll um eine Fläche von 
1,33 Hektar in nördliche Richtung erweitert werden. Zu diesem Zweck wird das ackerbaulich ge-
nutzte Flurstück 385, Flur 12, Gemarkung Weseke vollständig überplant. 

Für das vorliegende Planvorhaben wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Auswertung aller 
vorhandenen Daten nach Aktenlage erstellt. Der Eingriffsort wurde an einem Ortstermin 
(19.08.2025) besichtigt, vertiefende Bestandserfassungen wurden nicht durchgeführt. 

 

Im Rahmen dieses Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags soll geklärt werden, ob durch das Vorhaben 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG verletzt werden können (ASP 
Stufe I). Im Fall einer Betroffenheit besonders geschützter Arten werden im Rahmen einer vertiefen-
den Art-für-Art-Betrachtung notwendige Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen 
zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände konzipiert (ASP Stufe II). 

 

Abb. 1: Lage des B-Plans WE 21 östlich von Borken-Weseke 

© Land NRW (2025) Datenlizenz Deutschland, DTK/DOP - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 
(unmaßstäblich, durchgezogene Linie = B-Plan WE 21, gestrichelte Linie = geplante Erweiterung) 

 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans an sich kann keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ver-
letzen. Gleichwohl ermöglicht ein Bebauungsplan bauliche Eingriffe und stellt den Rahmen baulicher Akti-
vitäten dar. 
Nach der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung 
von Vorhaben“ (MWEBWV NRW  2011) ist die Durchführung einer Artenschutzprüfung bei der Aufstellung 
und der Änderung von Bebauungsplänen notwendig, um zu vermeiden, dass der Bebauungsplan aufgrund 
eines rechtlichen Hindernisses nicht vollzugsfähig wird. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Durch Bauvorhaben (Errichtung / Veränderung / Abriss) können Tier- und Pflanzenarten betroffen 
sein. Nach europäischem Recht geschützte (Anhang IV, FFH-RL und europäische Vogelarten) so-
wie national besonders geschützte Arten unterliegen einem besonderen Schutz nach § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Besonderer Artenschutz). Daraus ergibt sich eine Prüfungspflicht hinsicht-
lich möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte. 

Die rechtliche Grundlage für Artenschutzprüfungen bildet das Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG. Aktuell gültig ist die Fassung vom 29. Juli 2009. Der besondere Artenschutz ist in den 
Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Die generellen artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind wie folgt gefasst: 

"Es ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,“ (Tötungsverbot) 

„2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population1 einer Art verschlechtert,“ (Störungsverbot) 

„3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." (Schädigungsverbot) 

Ergänzend regelt der § 45 BNatSchG u.a. Ausnahmen in Bezug auf die vorgenannten generellen 
Verbotstatbestände. 

Der Ablauf einer ASP wird u.a. vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW beschrieben (s. unten). 

Eine Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) lässt sich in drei Stufen unterteilen (Quelle: VV Artenschutz, MKULNV NRW 
2016, verändert):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche 
Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, werden verfügbare Informationen zum betroffenen 
Artenspektrum eingeholt. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit werden zudem alle relevanten 
Wirkfaktoren des Vorhabens einbezogen. Nur wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden 
Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

In Stufe II erfolgt eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung möglicherweise betroffener planungsrelevanter Arten. Zur 
Klärung, ob und welche Arten betroffen sind, sind ggf. vertiefende Felduntersuchungen (z.B. Brutvogeluntersuchung, 
Fledermausuntersuchung) erforderlich. Für die (möglicherweise) betroffenen Arten werden Vermeidungsmaßnahmen 
inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, bei 
welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird.  

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe prüft die zuständige Behörde, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, Alternativlosigkeit, günstiger Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 
Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

 

1 Die lokale Population im Zusammenhang mit dem Störungsverbot wird als „eine Gruppe von Individuen einer Art, die eine Fortpflan-
zungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen“ definiert (LANA 
2009). 
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3 Untersuchungsgebiet / Lage des Vorhabens  

Der 1,33 ha große Erweiterungsbereich zu dem Bebauungsplan WE 21 grenzt direkt nördlich an den 
6,4 ha großen Geltungsbereich des B-Plans WE 21 an. Die Erweiterung betrifft ausschließlich das 
Flurstück 385, Flur 12, Gemarkung Weseke. Der B-Plan liegt am Ostrand des Borkener Ortsteils 
Weseke, östlich der Nordvelener Straße.  

Westlich der Nordvelener Straße befinden sich weitere Industrie- und Gewerbeflächen, die in den 
Bebauungsplänen WE 10, WE 19 und WE 20 planerisch gesichert sind. Östlich der Nordvelener 
Straße schließt die offene Agrarlandschaft mit Acker- und Grünlandflächen, Feldgehölzen und ein-
zelnen Hofstellen an. Der bereits erschlossene Teil des B-Plans WE 21 ist mit einem Gewerbebe-
trieb bebaut und weist daneben noch Ackerflächen und ein parallel zur Norvelener Straße angeleg-
tes Regenwasserrückhaltebecken (RRB) auf. Östlich des Erweiterungsgebiets befindet sich noch 
die Hofstelle Schulze-Bröring mit umgebenden Gehölzbeständen. 

 

 

Abb. 2: B-Plan WE 21 Erweiterungsbereich – Luftbildübersicht 

(unmaßstäblich) © Land NRW (2025) Datenlizenz Deutschland, ABK/DOP - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 
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4 Wirkfaktoren der Planung 

 

4.1 Baubedingte Faktoren 

Für den Erweiterungsbereich wird ausschließlich intensiv genutzte Ackerfläche in Anspruch genom-
men. Durch die Herstellung von Baufeldern oder durch Bauaktivitäten innerhalb der Brutzeit können 
Bruten bodenbrütender Feldvogelarten verloren gehen, womit der Verbotstatbestand der Tötung er-
füllt wäre. Diese potenziellen Wirkungen beziehen sich auf Baufelder, Baustraßen und sonstige Ne-
beneinrichtungen sowie auf die nähere Umgebung. 

Potenziell betroffene Artgruppen sind: Am Boden brütende Feldvogelarten; Offenlandarten. 

4.2 Anlagebedingte Faktoren 

Durch die anlagebedingte Inanspruchnahme von Ackerfläche entstehen Strukturen, die die Habitat-
bedingungen der betroffenen Ackerfläche nachhaltig verändern. Hierdurch kann es zu einer Schä-
digung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Feldvogelarten kommen. Im Nahbereich der Pla-
nung wird bis in eine Tiefe von etwa 100 m das Offenland für Arten der offenen Feldflur (Feldlerche, 
Kiebitz) als Brutplatz entwertet.  

Potenziell betroffene Artgruppen sind: Am Boden brütende Feldvogelarten; Offenlandarten. 

4.3 Betriebsbedingte Faktoren 

Betriebsbedingte Emissionen wie Licht, Lärm und visuelle Reize können dauerhaft umliegende Be-
reiche beeinflussen. Störungssensible Arten können hierdurch einen Verlust von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten erleiden. Eine regelmäßige Beleuchtung von Leitlinien oder Nahrungsräumen von 
Fledermäusen kann zur Meidung dieser Bereiche führen. Durch die Nutzung anderer, suboptimale-
rer Lebensräume oder Leitlinien können Risiken wie Kollisionen und somit die Tötung eintreten oder 
sich der Fitnesszustand verringern. Dieses kann zu einer Aufgabe von Jungtieren (Tötung) sowie 
von Wochenstubenquartieren (Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) führen.  

Potenziell betroffene Artgruppen sind: Störungsempfindliche Arten (Vögel und Fleder-
mäuse). 

Grundsätzlich können planungsrelevante Arten von Vorhaben beispielsweise durch folgende Wirkfaktoren negativ 
beeinträchtigt werden:  

• Flächeninanspruchnahme / -versiegelung / Biotopzerstörung, 

• Barrierewirkung / Biotopzerschneidung, 

• Verdrängung / Vergrämung durch Immissionen (Lärm, optische Reize, Erschütterungen, Staub, Errichtung 
von Vertikalstrukturen), 

• baubedingte Individuenverluste (Abriss, Gehölzfällung, Bodenaushub, Straßentod), 

• (temporäre) Grundwasserveränderungen  
(GW-Erhöhungen / -Absenkungen) infolge von Bautätigkeiten, 

• Waldinanspruchnahme / Waldrodung, 

• Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhehabitaten  

(z.B. durch Immissionen, Gebäudeabriss, Gehölzeinschlag). 

• Wechselbeziehungen 
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Exkurs: Reaktion von Fledermäusen auf nächtliches Kunstlicht (in Anlehnung an VOIGT et al. 2019) 

Grundsätzlich reagieren alle europäischen Fledermausarten auf künstliches Licht. Sie haben sich an 
das Leben in der Nacht und somit an Dunkelheit bzw. schwaches Licht (z.B. Dämmerung, Mondlicht, 
Sternenlicht) angepasst, so ist z.B. ihr Sehsinn an schwache Lichtintensitäten adaptiert (z.B. SHEN et 
al. 2010). VOIGT & LEWANZIK (2011) fanden heraus, dass thermische und energetische Besonderhei-
ten Fledermäuse in die nächtliche Nische drängen, da sie am Tag mehr Energie als in der Nacht 
verbrauchen und tagsüber potenziell durch die Sonneneinstrahlung überhitzen würden (nackte Flü-
gel).  

Zudem ist Dunkelheit für Fledermäuse in den meisten Situationen der wichtigste Schutz vor Fress-
feinden. Schon geringe Lichtstärken beeinflussen die Flugaktivität von Fledermäusen, was sich so-
wohl auf Transferflüge als auch auf Jagdflüge auswirkt. Viele Fledermausarten schränken ihre 
Jagdaktivität und Transferflüge in Vollmondnächten ein, was als sogenannte Lunarphobie bezeichnet 
wird (SALDAÑA VÁZQUEZ & MUNGUÍA-ROSAS 2013). Auch nachtaktive Insekten, welche von Fleder-
mäusen gejagt werden, reagieren auf künstliches Licht, indem sie von künstlicher Beleuchtung, wie 
z.B. Straßenlaternen, stark angezogen werden. Hierdurch kann eine Verlagerung der Jagdaktivität 
lichtopportuner Arten in die beleuchteten Bereiche und eine Reduktion des Nahrungsangebotes für 
lichtscheue Arten in unbeleuchteten Bereichen entstehen (z.B. EISENBEISS & HASSEL 2000, 
LACOEUILHE et al. 2014, PERKIN, et al. 2014). 

Während manche Fledermausarten nächtliches Kunstlicht meiden und als lichtscheu bzw. lichtsensi-
bel gelten, reagieren andere Arten in bestimmten Situationen neutral oder opportunistisch auf künst-
liches Licht. Als lichtscheu gelten z.B. alle Arten der Gattung Mausohrfledermäuse (Myotis) und der 
Gattung Langohrfledermäuse (Plecotus), wohingegen z.B. Arten der Gattung Zwergfledermäuse (Pi-
pistrellus) und der Gattung Breitflügelfledermäuse (Eptesicus) als opportunistisch gegenüber künstli-
cher Beleuchtung eingestuft werden (VOIGT et al. 2019). Opportunistisch bedeutet hierbei, dass die 
Fledermaus in bestimmten Situationen, z. B. bei der Jagd, beleuchtete Standorte mit erhöhtem In-
sektenvorkommen aufsucht, da der Vorteil eines erhöhten Nahrungsangebotes das Risiko überwiegt, 
Fressfeinden zum Opfer zu fallen (SCHOEMANN 2016). Dies gilt zumindest für das Jagdverhalten. 
Hinsichtlich der Reaktion auf künstliches Licht beim Trinken und in Quartieren gelten alle europäi-
schen Fledermäuse als lichtscheu (z.B. FUSZARA & FUSZARA 2011). Auch bei Transferflügen meiden 
einige Arten bzw. Gattungen, die ein opportunistisches Jagdverhalten aufweisen, hell beleuchtete 
Bereiche (z.B. HALE et al. 2015). 

Künstliche nächtliche Beleuchtung (insbesondere reihige Beleuchtung) kann eine Barrierewirkung 
hervorrufen, indem Jagdlebensräume zerstückelt und Flugrouten begrenzt werden und somit auch 
Quartiere und Jagdgebiete entwertet werden (STONE et al. 2009, ROWSE et al. 2016, HALE et al. 2015). 
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5 Fachinformationen 

5.1 Daten aus Schutzgebieten und Biotopkataster 

In einigen Meldungen zu den in den Fachinformationssystemen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-
Westfalen (LANUK NRW) erfassten schutzwürdigen und geschützten Biotopen sowie Schutzgebieten sind faunistische 
Daten hinterlegt. Diese können mittelbar (z.B. für die Einschätzung des Artpotenzials in vergleichbaren Biotopen im 
Plangebiet) oder unmittelbar (mögliche Betroffenheit) relevant für die vorliegende artenschutzrechtliche Betrachtung sein. 
Im Rahmen der vorliegenden artenschutzrechtlichen Betrachtung werden vorliegende Daten zu planungsrelevanten Arten 
ggf. berücksichtigt.  

Im Umfeld des Vorhabens (ca. 500 m) sind ein Landschaftsschutzgebiet und zwei Biotopverbund-
fläche verzeichnet (LANUK NRW 2025a): 

Tab. 1: Schutzgebiete und Biotopverbundflächen im Umfeld des Vorhabens  

Geb. Nr. Name 
Entfernung zum 
Vorhaben Angaben zu planungsrelevanten Arten  

LSG-BOR-00049 LSG Weseker Mark 120 m nördlich • Keine Angaben 

VB-MS-4006-005 Eschbach 330 m nördlich • Keine Angaben 

VB-MS-4007-032 Stillgelegte Bahnstrecke nördlich 
Weseke 

410 m westlich • Keine Angaben 

In den Gebietsmeldungen des LSG und der Biotopverbundflächen sind keine faunistischen Daten 
hinterlegt (LANUK NRW 2025a). Entsprechend können im vorliegenden Fall keine zusätzlichen 
faunistischen Daten aus dem Informationssystem des LANUK NRW hinzugezogen werden. 

5.2 Fundortkataster @LINFOS 

Zur Überprüfung potenziell vorkommender planungsrelevanter Arten wurde auch das Fundortkatas-
ter @LINFOS überprüft (LANUK NRW 2025b, Internetabfrage 12.09.2025).  

Im @LINFOS sind keine Daten zu Vorkommen von planungsrelevanten Arten innerhalb des Such-
raums (ca. 500 m) angegeben. Entsprechend können im vorliegenden Fall keine zusätzlichen faunis-
tischen Daten aus dem @LINFOS hinzugezogen werden. 

5.3 Planungsrelevante Arten des Messtischblatts Q 4007-3 (Stadtlohn) 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW (LANUK NRW) hat für Nordrhein-Westfalen eine 
naturschutzfachlich begründete Auswahl so genannter „planungsrelevanter Arten“ getroffen, um den 
Prüfaufwand in der Planungspraxis zu reduzieren (KIEL 2015). 

Häufig lassen sich planungsrelevante Arten spezifischen Biotopstrukturen zuordnen: 

- Hofstelle / Gebäude: Mehl- und Rauchschwalbe, Schleiereule, Zwerg- und Breitflügelfledermaus, Rauhautfleder-
maus, Fransenfledermaus 

- Gartengelände / Obstwiesen: Gartenrotschwanz, Steinkauz, Kleiner Abendsegler, Mausohr 

- Wald / Park / gehölzreiche Gärten: Habicht, Mäusebussard, Sperber, Waldkauz, Großer / Kleiner Abendsegler, 
Bartfledermäuse, Langohrfledermäuse 

- offene (Acker-)Feldflur: Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Wachtel 

- Grünland: Braunkehlchen, Wiesenpieper, Kiebitz, Großer Brachvogel 

- Still- / Fließgewässer: Eisvogel, Teichhuhn, Nachtigall, Wasserfledermaus, Laubfrosch, Kammmolch 

- sporadische Nahrungsgäste: Graureiher, Mäusebussard, Turmfalke, Großer Abendsegler 

Im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in NRW“ sind Informationen über das Vorkommen 
planungsrelevanter Arten auf Ebene der Messtischblattquadranten dargestellt (LANUK NRW2025c).  
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Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der atlantischen Region innerhalb des Messtischblatt-
quadranten Q 4007-3 (Stadtlohn). Für den Messtischblattquadranten sind insgesamt 34 planungs-
relevante Tierarten aus zwei Artgruppen aufgeführt (s. Tab. 2).  

In den Messtischblattquadranten sind die planungsrelevanten Arten zum Teil nicht vollständig auf-
geführt, obwohl sie sicher in den Messtischblättern und in vielen Fällen auch in den spezifischen 
Quadranten vorkommen. Alle im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden planungsrelevan-
ten Arten werden in dem vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag unabhängig von ihrer 
Auflistung in den einzelnen Messtischblattquadranten des Fachinformationssystems des LANUK 
NRW berücksichtigt. 

Tab. 2: Planungsrelevante Arten des Messtischblatts Q 4007-3 (Stadtlohn) 

LN Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status Erhal-
tungs-
zustand 
in NRW 
(ATL) 

Bemerkung 

 
Säugetiere 

1.  Braunes Langohr Plecotus auritus Art vorhanden G 
 

2.  Fransenfledermaus Myotis nattereri Art vorhanden G 
 

3.  Großer Abendsegler Nyctalus noctula Art vorhanden G 
 

4.  Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus Art vorhanden G 
 

5.  Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Art vorhanden G 
 

 
Vögel 

1.  Baumpieper Anthus trivialis Brutvorkommen U↓ 
 

2.  Bluthänfling Linaria cannabina Brutvorkommen U 
 

3.  Eisvogel Alcedo atthis Brutvorkommen G 
 

4.  Feldlerche Alauda arvensis Brutvorkommen U↓ 
 

5.  Feldsperling Passer montanus Brutvorkommen U 
 

6.  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Brutvorkommen U 
 

7.  Girlitz Serinus serinus Brutvorkommen S 
 

8.  Großer Brachvogel Numenius arquata Brutvorkommen U 
 

9.  Habicht Accipiter gentilis Brutvorkommen U 
 

10.  Kiebitz Vanellus vanellus Brutvorkommen S 
 

11.  Kleinspecht Dryobates minor Brutvorkommen U 
 

12.  Krickente Anas crecca Rast/Wintervorkommen G 
 

13.  Kuckuck Cuculus canorus Brutvorkommen U↓ 
 

14.  Mäusebussard Buteo buteo Brutvorkommen G 
 

15.  Mehlschwalbe Delichon urbicum Brutvorkommen U 
 

16.  Rauchschwalbe Hirundo rustica Brutvorkommen U 
 

17.  Rebhuhn Perdix perdix Brutvorkommen S 
 

18.  Schleiereule Tyto alba Brutvorkommen G 
 

19.  Schwarzspecht Dryocopus martius Brutvorkommen G 
 

20.  Sperber Accipiter nisus Brutvorkommen G 
 

21.  Star Sturnus vulgaris Brutvorkommen U 
 

22.  Steinkauz Athene noctua Brutvorkommen U 
 

23.  Teichhuhn Gallinula chloropus Brutvorkommen G 
 

24.  Turmfalke Falco tinnunculus Brutvorkommen G 
 

25.  Turteltaube Streptopelia turtur Brutvorkommen S 
 

26.  Waldkauz Strix aluco Brutvorkommen G 
 

27.  Waldohreule Asio otus Brutvorkommen U 
 

28.  Waldschnepfe Scolopax rusticola Brutvorkommen U 
 

29.  Weidenmeise Poecile montanus Brutvorkommen U 
 

Quelle: LANUK NRW2025c (verändert) 
G = günstig, U = ungünstig, S = schlecht, + = vorhanden, - = nicht nachgewiesen, ↓ = Tendenz sich verschlechternd,  
↑ = Tendenz sich verbessernd, unbek. = unbekannt 
ATL = atlantische Region, KON = kontinentale Region 
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5.4 Faunistische Zufallsfundaufnahme / Ausflugkontrolle Fledermäuse 

Während der Begehung am 19.08.2025 wurden alle zufällig beobachteten Tierarten registriert. Eine 
gezielte Nachsuche bzw. quantitative Auswertung von nachgewiesenen Tieren erfolgte nicht. Die 
hier dokumentierten Zufallsbeobachtungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, tragen je-
doch zu einer ökologischen Einschätzung des Untersuchungsgebiets bei. 

Tab. 3: Tiere im Untersuchungsgebiet – Zufallsfunde  

Nr. Deutscher Name Wissensch. Name RL NRW Anmerkungen 

1.  Bluthänfling Carduelis cannabina 3 überfliegend 

2.  Fasan Phasianus colchicus -  

3.  Hohltaube Columba oenas *  

4.  Kohlmeise Parus major *  

5.  Ringeltaube Columba palumba *  

6.  
Star Sturnus vulgaris 3 

Ggf. Brutvogel in den Eichen an 
der Hofstelle Schulze-Bröring 

7.  Turmfalke  Falco tinnunculus  V überfliegend 

Planungsrelevante Vogelarten nach KIEL (2015) sind fett dargestellt 
RL NRW: Rote Liste der Brutvogelarten (SUDMANN et al. 2021) und wandernder Vogelarten (SUDMANN et al. 2016) 
Nordrhein-Westfalens  
Gefährdungskategorie: 0 = Ausgestorben / Erloschen, 1 = vom Aussterben / Erlöschen bedroht, 2 = stark gefährdet, 
3 = gefährdet, R = durch extreme Seltenheit (potenziell) gefährdet, V = Vorwarnliste, * =  nicht gefährdet, 
W = Gefährdungskategorie bezieht sich auf wandernde Art nach SUDMANN et al. (2016) 
 

Bei der Zufallserfassung wurden sieben Vogelarten erfasst. Von den beobachteten Arten sind Blut-
hänflinge, Stare und Turmfalken als planungsrelevante Art nach KIEL (2015) eingestuft. Die Bege-
hung erfolgte außerhalb der Brutzeit der beobachteten Arten. Für die Art Star stellen die Hofeichen 
auf der Hofstelle Schulze-Bröring ein geeignetes Bruthabitat dar. 

5.5 Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung des Bebauungsplans WE 21 im Jahr 2018 

Für den inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplan WE 21 wurde im Jahr 2018 ein artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag durch das Büro Hamann & Schulte erstellt (HAMANN & SCHULTE 2018). 

Im Rahmen der Erstellung dieses Fachbeitrags wurden zwei Begehungen zur Brutzeit von Offen-
landarten (12. April 2018 und 29. Mai 2018) durchgeführt. Dabei wurde im April in einer Nassstelle 
im Süden des Geltungsbereichs des B-Plans WE 21 ein einzelner Kiebitz ohne Revier anzeigendes 
Verhalten festgestellt. Ebenso wurden zwei Bluthänflinge Nahrung suchend auf der Fläche nachge-
wiesen. Ein Brutvorkommen innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans WE 21 wurde für beide 
Arten ausgeschlossen. Das potenziell von Kiebitzen besiedelbare Gebiet wurde südöstlich des Gel-
tungsbereiches verortet. 

Die für die aktuelle Erweiterung überplante Fläche wurde im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag von 
HAMANN & SCHULTE (2018) nicht als geeignetes Bruthabitat für Kiebitze eingestuft. 

5.6 Daten öffentlicher Stellen 

Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Borken führt noch kein systematisches Kataster über 
die Artvorkommen planungsrelevanter Arten im Kreisgebiet. Ihr liegen aber Informationen aus be-
nachbarten Kartierprojekten vor, deren Daten sich ggf. auf andere Vorhaben anwenden lassen.  

Im vorliegenden Fall teilte der Kreis Borken mit, für den Änderungsbereich des Bebauungsplans 
neben den im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans WE 21 keine Daten zu weiteren Vorkom-
men planungsrelevanter Arten zu besitzen (telefonische Auskunft vom 15.10.2025). 
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6 Artenschutzrechtliche Bewertung nach Artgruppen 

6.1 Am Boden brütende Vogelarten der halboffenen Landschaft 

Die Erweiterung des Bebauungsplans WE 21 beansprucht ausschließlich eine Ackerfläche. Grund-
sätzlich können auf Ackerflächen planungsrelevante, am Boden brütende Feldvogelarten auftreten. 
Im vorliegenden Fall ist die überplante Fläche mit weniger als 1,5 ha aber relativ klein. Diese Fläche 
ist zu allen Seiten von Gehölzen umgeben. Insbesondere die Hof-Eichen an der Hofstelle Schulze-
Bröring stellen eine Vertikalstruktur dar, die von ausgesprochenen Offenlandarten gemieden wird. 
Aufgrund der geringen Flächengröße, der Struktur mit umgebenden Gehölzen und fehlenden Hin-
weisen in der Datenrecherche liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen von planungsrelevanten 
Offenlandarten, wie z.B. Feldlerchen und Kiebitzen vor. 

Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Umsetzung der Ziele der Nord-Erweiterung des 
Bebauungsplans WE 21 die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für planungsrelevante 
Offenlandarten verletzt. 

Tab. 4: Verbotstatbestände für am Boden brütende Feldvogelarten 

Tötungs- und Verletzungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt vor:  ja  nein 

Störungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Störungsverbot liegt vor:  ja  nein  

Schädigungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot liegt vor:  ja  nein 

 

6.2 Gehölz gebundene / bewohnende Arten 

Innerhalb des Geltungsbereichs der geplanten Erweiterung kommen keine Gehölze vor. Eine direkte 
Schädigung von Gehölze bewohnenden Arten ist daher nicht zu erwarten. 

In den benachbarten Gehölzen an der Hofstelle Schulze-Bröring Wald sind Gehölz bewohnende 
Vogelarten wie z.B. Stare und ungefährdete Singvögel und Tauben zu erwarten. Außerdem ist da-
von auszugehen, dass diese Gehölzbestände ein Jagdhabitat von Fledermäusen darstellen. 

Die Gehölze werden nicht direkt überplant. Es ist aber anzunehmen, dass die Bäume Jagdrevier 
von Fledermäusen sind. Beispielsweise könnte die im Messtischblatt gemeldete, lichtempfindliche 
Art Fransenfledermaus vorkommen. Durch eine direkte Beleuchtung der Gehölzbestände kann eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Jagdhabitats stattfinden. Die meisten Fledermausarten bevorzugen 
für die Jagd aus Gründen der Prädationsvermeidung dunkle Flächen (s. Kap. 4.3). Stiel-Eichen stel-
len aufgrund des hohen Insektenreichtums ein ergiebiges Nahrungshabitat für viele Fledermausar-
ten dar. Wenn dieses Jagdhabitat durch eine direkte Anstrahlung entwertet wird, kann es sein, dass 
bestehende Quartiere stressbedingt dauerhaft aufgegeben werden und somit eine Schädigung von 
Fortpflanzungsstätten eintritt.  

Es ist daher durch eine Festsetzung im Bebauungsplan festzulegen, dass die östlich an das Erwei-
terungsgebiet angrenzenden Gehölzbestände möglichst dunkel bleiben und auf keinen Fall direkt 
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angestrahlt werden. Hinweise zu einer naturverträglichen Beleuchtung des Gewerbegebiets sind in 
Kap. 7.1 gemacht. Der vor Beleuchtung zu schützende Raum ist in  Abb. 3 dargestellt. 

 

Abb. 3: Zu erhaltender Dunkelraum an der Ostflanke des Erweiterungsgebiets 

(unmaßstäblich) © Land NRW (2025) Datenlizenz Deutschland, ABK/DOP - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

 

Tab. 5: Verbotstatbestände für Gehölz gebundene / bewohnende Arten 

Tötungs- und Verletzungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt vor:  ja  nein 

Störungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Störungsverbot liegt vor:  ja  nein  

Schädigungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ Erhalt lichtarmer Dunkelräume an der Ostflanke des Erweiterungsgebiets 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot liegt vor:  ja  nein 
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6.3 Sporadische Nahrungsgäste 

Neben den Offenlandarten ist am Standort auch mit der Präsenz von sporadischen Nahrungsgästen 
(z.B. Mäusebussard, Rohrweihe, Turmfalke, Mehl- und Rauchschwalbe sowie Graureiher) zu rech-
nen. Diese jagen über Flächen des offenen Agrarlands und somit ggf. auch über der beplanten 
Ackerfläche. Die Einschränkung der Jagdfunktion ist bei dem großen Angebot vergleichbarer Flä-
chen in der Umgebung vernachlässigbar gering, so dass für diese jagenden Arten keine negativen 
Auswirkungen zu erwarten sind. 

Tab. 6: Verbotstatbestände für Sporadische Nahrungsgäste 

Tötungs- und Verletzungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt vor:  ja  nein 

Störungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Störungsverbot liegt vor:  ja  nein  

Schädigungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot liegt vor:  ja  nein 

 

6.4 Sonstige besonders geschützte Arten 

Neben planungsrelevanten Arten im Eingriffsbereich können auch weitere Arten vorkommen, die zwar geschützt sind, aber 
nicht zu den planungsrelevanten Arten nach KIEL (2015) gehören. Es handelt sich bei diesen um Arten mit landesweit 
günstigem Erhaltungszustand, einer weiten Verbreitung und einer großen Anpassungsfähigkeit. Diese Arten werden i.d.R. 
nicht vertiefend erfasst und durch allgemeine Konfliktminderungs- und -vermeidungsmaßnahmen wie z.B. Zeitfenster für 
Gehölzbeseitigungen (§ 39 [5] BNatSchG) geschützt.  

Die geplante Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans WE 21 betrifft ausschließlich 
eine intensiv genutzte Ackerfläche. Diese bietet kaum Habitatstrukturen für weitere planungsrele-
vante Arten neben der Artgruppe der Vögel. Es liegen keine Hinweise auf Vorkommen von Amphi-
bien, Reptilien oder anderer planungsrelevanter Arten vor Auf eine vertiefende Betrachtung wird 
daher verzichtet. 

Tab. 7: Verbotstatbestände für sonstige besonders geschützte Arten 

Tötungs- und Verletzungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt vor:  ja  nein 

Störungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Störungsverbot liegt vor:  ja  nein  

Schädigungsverbot 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
▪ keine 

Ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot liegt vor:  ja  nein 
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7 Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen 

Die nachfolgenden Maßnahmen sind erforderlich, um eine Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden: 

7.1 Erhalt lichtarmer Dunkelräume/ Angepasstes Beleuchtungsmanagement 

Fledermäuse bevorzugen entlang ihrer Flugrouten sowie bei der Jagd lichtarme Bereiche. Strukturell 
vorhandene Leitlinien können durch eine zunehmende Beleuchtung entwertet werden. Die östlich 
an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölzstrukturen können wertvolle Nahrungshabitate für 
Fledermäuse darstellen. Diese ökologisch wertvollen Bereiche sind dauerhaft durch ein angepass-
tes Beleuchtungsmanagement (Ausrichtung der Leuchtenkörper, Lichtauswahl, Lichtfarben, Höhe 
und Anzahl der Lichtpunkte, etc.) als Dunkelräume zu erhalten. Eine Aufstellung von Laternen, 
Strahlern etc. unmittelbar an den Bäumen sowie eine direkte Beleuchtung der Bäume ist zu vermei-
den.  

 

 

Hinweise zur Außenbeleuchtung (mindestens auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen, öf-
fentliche Grünflächen, Fuß- und Radwege, Erschließungsstraßen innerhalb) 

• Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln mit einem eingeschränkten Spektral-
bereich (Spektralbereich 570 bis 630 nm) mit einer Farbtemperatur zwischen 2700 bis 3000 
K (warmweiß) 

Beleuchtung eines Industrie- oder Gewerbegebiets 

Künstliche Lichtquellen in der Landschaft stellen ein erhebliches naturschutzfachliches Problem dar, da 
Licht im erheblichen Maß zur Dezimierung von Tierpopulationen und zum Artenschwund beiträgt. Hiervon 
sind insbesondere nachtaktive Insekten, aber auch Vögel und Fledermäuse betroffen. 

Gewerbegebiete sind in der Regel mit umfangreichen Beleuchtungsanlagen (Reklametafeln, Flutlicht) aus-
gestattet. Durch ihre Lage in Stadtaußenbezirken, also im Übergang zur freien Landschaft, locken diese 
Leuchtquellen nachtaktive Insekten aus benachbarten Lebensräumen. Hierdurch können angrenzende Bi-
otope quasi "leergefangen" werden. Einige Fledermausarten nutzen die Lichtkegel bzw. die großen Insek-
tenansammlungen an diesen zur Jagd. Andere Arten allerdings meiden beleuchtete Gebiete bis hin zur 
Aufgabe angestammter Flugkorridore (HELD et al. 2013). 

Die Beleuchtung in Außenbezirken sollte daher unter umweltverträglichen Aspekten ausgewählt und in-
stalliert werden. Dabei spielen sowohl der Lampentyp als auch die Konstruktion eine Rolle. Nach Untersu-
chungen von EISENBEIS (2000) ist als der umweltverträglichste Typ die monochromatische Natrium-
dampf-Niederdrucklampe (NA 35 W), da dieser Lampentyp mit seinem gelben Lichtspektrum die geringste 
Attraktivität für nachtaktive Insekten besitzt. Als Insekten stärker anziehend wirken Natriumdampf-Hoch-
drucklampen (NAV-E 70 W/E), die aber nach LAI (2012) für den Tierschutz als ausreichend angesehen 
werden. Maßgeblich ist hier das für das menschliche Auge angenehmere breitere Farbspektrum. 

Grundsätzlich sollten Lampen so konstruiert sein, dass sie nur nach unten Licht ausstrahlen; sie sollten 
möglichst mit einem asymmetrischen Reflektor ausgestattet und außerdem mit einer planen Platte abge-
deckt sein (sog. Leuchtenkoffer). Der Beleuchtungskörper sollte weitgehend geschlossen sein und - falls 
notwendig - feine Bohrungen anstelle von Kühlschlitzen aufweisen, damit Insekten nicht eindringen kön-
nen. Die Leuchten sollen waagerecht und so niedrig wie möglich installiert werden, um die Fernwirkung 
herabzusetzen. Zur Beleuchtung von Lager- und Abstellplätzen sind sogenannte Planflächenstrahler ge-
eignet (NABU 1991).  

Durch beleuchtete Gebäudewände und Reklametafeln werden ebenfalls massenhaft Insekten angelockt, 
die an den Lampen verbrennen bzw. sich durch den Aufprall verletzen (an Wänden bis zu 100.000 Insekten 
pro Nacht, NABU 1991). Das Anstrahlen von Wänden sollte daher unterbleiben. Auf den Einsatz von 
Leuchtreklamen ist nach Möglichkeit zu verzichten. 
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• In sensiblen Bereichen max. 0,1 lux Beleuchtungsstärke (entspricht der Helligkeit einer Voll-
mondnacht) 

• Verwendung geschlossener nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer Lichtabschir-
mung (Abblendung) nach oben (ULR 0%) und zur Seite.  

• Begrenzung der Leuchtpunkthöhe auf das unbedingt erforderliche Maß. Vorzugsweise sind 
mehrere schwächere, niedrig angebrachte Lichtquellen zu verwenden als wenige hohe, aber 
dafür stärkere Lichtquellen.  

• Bei der Installation von Lichtquellen sind abschirmende Wirkungen von Gebäuden, Mauern 
usw. zu berücksichtigen und zur Vermeidung von Abstrahlungen in Gehölzflächen zu nutzen.  

• Die Nutzung heller Wegematerialien führt zu einer geringeren Beleuchtungserfordernis. 

• Bei der Installation von Lichtquellen sind auch reflektierende Wirkungen baulicher Anlagen 
(Gebäude, Mauern etc.) zu berücksichtigen. Eine intensive indirekte Beleuchtung der Grün-
flächen durch eine helle Rückstrahlung angestrahlter Objekte ist durch ein angepasstes Be-
leuchtungsmanagement / Auswahl von Standorten, Technik, Anordnung o.ä. zu vermeiden. 

 

Weitere Informationen über eine fledermausfreundliche Beleuchtung können der weiterführenden 
Literatur (z.B. SCHROER 2019, VOIGT et al. 2019 & HELD et al. 2013) entnommen werden. 
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8 Fazit des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass die Aufstellung des Bebau-
ungsplans WE 21 „Gewerbegebiet im Bree“ bei Beachtung der nachstehenden Konflikt mindernden 
Maßnahmen  

• Erhalt lichtarmer Dunkelräume 

keine baulichen Eingriffe / baulichen Aktivitäten ermöglicht, bei denen es zu einem Auslösen der 
Verbotstatbestände des § 44 BNATSCHG kommt.  

Die in NRW vorkommenden Arten, die zwar dem Schutzregime des § 44 BNATSCHG unterliegen, 
aber nicht zur Gruppe der planungsrelevanten Arten gehören, wurden hinsichtlich des Schädigungs-
verbotes nicht vertiefend betrachtet. Bei diesen Arten kann davon ausgegangen werden, dass we-
gen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes bei den Eingrif-
fen im Zuge dieses Bauvorhabens nicht gegen die Verbote des § 44 (1) Satz 3 BNATSCHG verstoßen 
wird. 

Für die Artgruppe der strukturgebunden jagenden Fledermäuse wird ein artenschutzrechtliches Pro-
tokoll erstellt (s. Anhang). 
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10 Anhang 

10.1 Artenschutzrechtliche Protokolle 

10.1.1 Struktur gebunden jagende Fledermausarten 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art/Artengruppe: Struktur gebunden jagende Fledermausarten (z.B. Fleder-
mausgattung Myotis  (v.a. Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)) 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

FFH-Anhang IV - Art x 
europäische Vogelart  

 
Rote Liste Deutschland  Kat.: */* 
Rote Liste NRW Kat.: */G 
 

Messtischblatt 
 

Q 4007-3 (Stadtlohn) 

Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen  

• atlantische Region: G 

• kontinentale Region: G 
- G (günstig)  x 
- U (ungünstig-unzureichend)   
- S (ungünstig-schlecht)   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2) 
oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

- A günstig / hervorragend   
- B günstig / gut  
- C ungünstig / mittel-schlecht  
 

Arbeitsschritt II.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 
     (ohne die unter II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Kurze Beschreibung des Vorkommens der Art (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ggf. lokale Population) sowie 
dessen mögliche Betroffenheit durch den Plan/das Vorhaben; Nennung der Datenquellen; ggf. Verweis auf Kar-
ten. 

• In Borken Weseke kommen mindestens die Fledermausarten Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, 
Großer Abendsegler, Fransenfledermaus und Zwergfledermaus vor  

• Einige dieser Arten (z.B. die Fransenfledermaus) ist als lichtempfindlich einzustufen 

• Die Hof-Eichen an der Hofstelle Schulze-Brüning stellen zusammen mit dem Feldgehölz nördlich der 
Hofstelle ein sehr gut geeignetes Nahrungshabitat für die o.g. Fledermausarten dar 

• Eine Beleuchtung, insbesondere eine direkte Anstrahlung der Gehölze kann zu einer Entwertung von 
Nahrungshabitaten und Transferrouten führen. Im ungünstigen Fall können Quartiere in Bäumen direkt 
oder über den Verlust von Transferrouten indirekt aufgegeben werden 

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Baubetrieb, Bauzeitenbeschränkung, Pro-
jektgestaltung, Querungshilfen, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen), ggf. Maßnahmen des Risikomanage-
ments und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. 
Baubetrieb (z.B. Bauzeitenbeschränkung)  

• keine 

Projektgestaltung (z.B. Querungshilfen)  

• Erhalt der Eichen-Baumreihe am Ostrand des Geltungsbereichs als Dunkelraum 

Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen)  

• keine 

Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotsbestände 
     (unter Voraussetzung der unter II.2. beschriebenen Maßnahmen) 

Kurze Beschreibung der verbleibenden Auswirkungen des Plans/Vorhabens nach Realisierung der unter II.2 be-
schriebenen Maßnahmen; Prognose der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang. 

 ja nein 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet?  
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem Tötungsrisiko 
oder infolge von Nr. 3) 

 x 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art/Artengruppe: Struktur gebunden jagende Fledermausarten (z.B. Fleder-
mausgattung Myotis  (v.a. Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)) 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtern könnte? 

 x 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhal-
ten bleibt? 

 x 

4. Werden evtl. wildlebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnom-
men, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funk-
tion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 x 

Arbeitsschritt III:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzung 
     (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

 ja nein 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
gerechtfertigt?  

  Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen 
der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen Region) sowie der zwin-
genden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das Vorha-
ben sprechen. 

2. Sind keine zumutbaren Alternativen vorhanden? 
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten nicht ver-
schlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

  
Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen 
des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf 
andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht wei-
ter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht 
behindert wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand). 

 

 


